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Das Konkordat als Instrument zur Rege-
lung überregionaler Probleme scheint 
sich grosser Beliebtheit zu erfreuen. In 
ungefähr 800 Konkordaten werden in der 
Schweiz Fragen von überregionaler Bedeu-
tung geregelt. Abgeschlossen werden die-
se Konkordate meist zwischen zwei oder 
mehreren Kantonen, ausgehandelt werden 
sie in der Regel durch Vertreter und Ver-
treterinnen der Kantonsregierungen. Un-
terschiedlich geregelt ist dabei die Mitwir-
kung der Parlamente. In vielen Fällen ist 
sie beschränkt auf die Genehmigung des 
Vertrags. Angesichts der enorm gestie-
genen Bedeutung des Konkordatswesens 
– 30% der 800 Konkordate wurden in den 
letzten 10 Jahren vereinbart – erstaunt es 
nicht, dass die Parlamente intensiv nach 
geeigneten Formen ihrer Mitwirkung su-
chen. Die Schweizerische Gesellschaft für 
Parlamentsfragen hat deshalb bereits zum 
zweiten Mal das Thema der Mitwirkung der 
Parlamente bei der interkantonalen Zu-
sammenarbeit an ihrer Jahresversammlung 
behandelt.
An der Tagung wurde die gestiegene Be-
deutung der überregionalen Zusammenar-
beit aufgrund der immer grösser werden-
den gesellschaftlichen Mobilität betont. Es 
macht aufgrund finanzieller Überlegungen 
Sinn, wenn zwei Kantone gemeinsam ein 
Gymnasium an der Kantonsgrenze betrei-
ben. Sinn und Zweck solcher regional be-
schränkter Konkordate wurden denn auch 
nicht angezweifelt. Es wurde aber auch die 
Notwendigkeit geeigneter parlamentari-
scher Instrumente zur Mitwirkung bei der 
Ausgestaltung solcher Konkordate betont. 
Dabei sind durchaus verschiedene Formen 
parlamentarischer Beteiligungen denkbar. 
Von einer Harmonisierung der kantonalen 

Verfahren und Instrumente wurde eher 
gewarnt. In verschiedenen Parlamenten 
wurden parlamentarische Kommissionen 
eingerichtet, welche die Ausarbeitung von 
Konkordaten begleiten. Auf Bundesebe-
ne kennt man die Problematik ebenfalls 
im Zusammenhang mit der Ausarbeitung 
von Staatsverträgen. Hier wurde in den 
1990er-Jahren das Instrument der Konsul-
tation der zuständigen Kommissionen zum 
Verhandlungsmandat eingeführt. Generell 
kann beobachtet werden, dass das Instru-
mentarium zur parlamentarischen Mitwir-
kung in den Westschweizer Kantonen aus-
gebauter ist.
Wenn auch der Nutzen regional beschränk-
ter Verträge nicht bezweifelt wurde, so 
wurden doch einige Fragezeichen gesetzt 
bezüglich der Notwendigkeit von Konkor-
daten, die in der ganzen Schweiz Anwen-
dung finden sollen. Hier ist die Frage zu 
stellen, warum nicht der Weg der Bun-
desgesetzgebung beschritten wird, wenn 
eine Regelung im ganzen Land gelten soll. 
Dieser Weg hat den Vorteil, dass er in ei-
nem transparenten, die Gewaltenteilung 
respektierenden Verfahren allen Beteilig-
ten in gleichem Masse die Mitsprache er-
möglicht. Die Interessen der Kantone wer-
den durch das Zweikammersystem sowie 
durch die Notwendigkeit des Ständemehrs 
bei Verfassungsänderungen berücksich-
tigt. Die Mitspracherechte sind für alle 
Bürgerinnen und Bürger im ganzen Land 
gleich. Würde das Schuleintrittsalter auf 
Bundesebene bestimmt, könnte schweiz-
weit eine öffentliche Debatte stattfinden, 
in der möglicherweise auch Missverständ-
nisse ausgeräumt werden könnten, welche 
die sehr unterschiedlich geführten kan-
tonalen Debatten geprägt haben. Insbe-

sondere aber würden alle Schweizerinnen 
und Schweizer über die Frage bestimmen 
können. 
Es ist einzuräumen, dass auf demokrati-
schem Weg ein anderer Weg gewählt wur-
de. Volk und Stände haben der neuen Bil-
dungsverfassung zugestimmt, welche für 
die Harmonisierung des Schulwesens pri-
mär den Koordinationsweg, also den Weg 
über interkantonale Konkordate, vorsieht. 
Ebenfalls zugestimmt haben Volk und 
Stände Artikel 48a der Bundesverfassung, 
welcher die Möglichkeit der Allgemein-
verbindlicherklärung von Konkordaten 
über das Bildungswesen hinaus vorsieht. 
Es ist allerdings die Frage zu stellen, ob 
diese Bestimmung eine erste praktische 
Anwendung erleben wird. Offenbar wurde 
bei der Einführung dieses Verfassungsar-
tikels die föderalistische und demokratie-
politische Dimension zu wenig bedacht: 
Welcher Kanton ist bereit, eine von in-
terkantonalen Konferenzen ausgearbeite-
te Regelung zu übernehmen, die er nicht 
will, die vielleicht sogar von der Mehrheit 
der Kantonsbevölkerung in einer Volksab-
stimmung abgelehnt worden ist? Ist es in 
einem solchen Fall nicht sinnvoller, eine 
Frage gesamteidgenössisch zu diskutie-
ren und zu entscheiden? Entweder findet 
eine Neuerung die Mehrheit von Volk und 
Ständen, dann kann man sie in der ganzen 
Schweiz einführen, oder die Zeit ist eben 
noch nicht reif dazu. Es ist durchaus denk-
bar, dass etwa eine offene gesamtschwei-
zerische Debatte zum Schuleintritt relativ 
rasch zu einer gesamtschweizerischen Lö-
sung geführt hätte …
Es erstaunt nicht, dass das neue Instru-
ment der Allgemeinverbindlicherklärung 
von interkantonalen Konkordaten bereits 
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wieder in Frage gestellt wird. Erst in der 
letzten Herbstsession hat sich der Nati-
onalrat am 23. September 2009 mit 80 zu 
68 Stimmen für die Aufhebung von Artikel 
48a der Bundesverfassung ausgesprochen. 
Die Ständeratskommission steht dem An-
liegen skeptischer gegenüber und mahnt 
zu Bedacht. Interessant ist, dass die Fra-
ge offenbar auch eine sprachenpolitische 
Dimension hat: In der gespaltenen sozi-
aldemokratischen Fraktion im Nationalrat 
stammten die 13 Stimmen für eine Auf-
hebung der Verfassungsbestimmung aus-
schliesslich von Ratsmitgliedern aus der 
Deutschschweiz, während die Romands die 
Aufhebung ablehnten oder sich enthielten. 
Vielleicht könnte die offenere Haltung der 
Romands gegenüber Konkordaten auch da-
mit erklärt werden, dass die Westschweizer 
Kantone bei der demokratischen und ins-
besondere parlamentarischen Mitwirkung 
bei der Ausarbeitung von Konkordaten ei-
nen Schritt oder sogar mehrere Schritte 
weiter sind als die Deutschschweizer.
Wie dem auch sei: Konkordate auf regiona-
ler Stufe werden ihre Bedeutung behalten 
und aufgrund der immer mobileren Gesell-
schaft noch an Bedeutung gewinnen. Die 
Kantonsparlamente werden darauf achten, 
dass die demokratische Mitwirkung ge-
währleistet bleibt. Die Romandie kann hier 
als Vorbild dienen. Erst in Zukunft wird 
sich weisen, ob sich gesamtschweizerische 
Konkordate zur Lösung gesamtschweizeri-
scher Probleme etablieren werden. Zumin-
dest Zweifel sind allerdings anzumelden: 
Spätestens wenn die Überstrukturierung 
über Hand nehmen sollte und von Kom-
missionen die Rede ist, die aus Mitglie-
dern verschiedener oder gar aller Kantons
parlamenten zusammengesetzt sind, wird 
man sich an das gute alte Bundesgesetz 
erinnern, dessen Entstehungsweg eben 
keineswegs zentralistisch, sondern föde-
ralistisch und demokratisch ist.

Claude Janiak
Ständerat, Präsident der Schweizerischen 
Gesellschaft für Parlamentsfragen


